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Tatsächlich ist der bauliche Ausbauzustand der Reinerstraße nicht mit den verkehrlichen 
Anforderungen der RASt 06 vereinbar: Am Ende der als Sackgasse gebauten Straße gibt es 
keine (ausreichend dimensionierte) Wendemöglichkeit für Kraftwagen. 

Auch mit der Beschilderung von Haltverboten wäre eine solche Wendemöglichkeit nicht 
herzustellen.

Um Konfliktsituationen (Parkrempler, gefahrenträchtiges Rückwärtsausfahren, Stau- und 
Unfallsituationen durch Parksuchverkehr) zu vermeiden, ist vielmehr die Straße für Kraftwagen
zu sperren.
Um Anliegern, welche mit der örtlichen Situation vertraut sind, weiterhin die Möglichkeit zu 
geben, ihre Anwesen zu erreichen, sind diese von der Sperre auszunehmen („Anlieger frei“).
Die besondere bauliche Situation kann mit dem Zusatzzeichen „keine Wendemöglichkeit“ 
angezeigt werden, um den Grund der Sperre für Kraftwagenführer*innen zu verdeutlichen.

Diese Alternativmaßnahme wurde zwischenzeitlich mit dem Unterausschuss Mobilität 
abgestimmt und wird auch von der Polizei befürwortet.

Die entsprechende Beschilderung folgt in Kürze.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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